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zu unterlassen, und alle Streitigkeiten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen 
durch friedliche Mittel beizulegen, 

 unter Hervorhebung der Fortschritte, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bei 
der Überwindung seiner Hinterlassenschaft und auf dem Weg zur Aussöhnung, zur interna-
tionalen und regionalen Zusammenarbeit und zur Förderung der demokratischen Werte, der 
Menschenrechte und der Grundfreiheiten erzielt wurden, insbesondere durch die Vereinten 
Nationen und die Schaffung von Regionalorganisationen und anderen geeigneten Rahmen-
mechanismen, 

 1. bittet alle Mitgliedstaaten, Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, 
nichtstaatlichen Organisationen und Einzelpersonen, diese Tage zu Ehren aller Opfer des 
Zweiten Weltkriegs in gebührender Weise zu begehen; 

 2. ersucht den Präsidenten der Generalversammlung, am 1. Dezember 2020 zum 
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